
 

 

CANTOURAGE GROUP SE 

Berlin 

 

WKN A3DSV0 / ISIN DE000A3DSV01   

 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

am 28. Juni 2023 

 

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der 

 

am Mittwoch, den 28. Juni 2023 um 13:00 Uhr  

in den Räumlichkeiten der palisa.de GmbH (Dachgeschoss) in  

Palisadenstr. 48, 10243 Berlin   

 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

  

I. 

TAGESORDNUNG 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Cantourage Group SE zum 

31. Dezember 2022 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 

2022 endende Rumpfgeschäftsjahr 

 

Zu Tagesordnungspunkt 1 ist eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung nicht 

erforderlich, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat und der Jahres-

abschluss damit festgestellt ist.   

 

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2022 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im am 31. Dezember 2022 endenden Rumpfge-

schäftsjahr amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2022 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im am 31. Dezember 2022 endenden Rumpfge-

schäftsjahr amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu 

erteilen. 
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4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF WULF & PARTNER Partnerschaft mbB 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer 

für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr zu bestellen. 

 

5. Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats und über 

die Bestätigung der Amtszeit eines Mitglieds des Aufsichtsrats  

 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß Art. 40 Abs. 2 und 3 SE-VO, § 17 Abs. 1 

Satz 2 und 4 SEAG i.V.m.  § 15.1 der Satzung der Gesellschaft aus vier Mitgliedern, die von 

der Hauptversammlung gewählt werden.  

 

1. Die Amtszeit von drei Mitgliedern des (ersten) Aufsichtsrats endet mit Beendigung der 

ordentlichen Hauptversammlung am 28. Juni 2023. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor diesem Hintergrund vor, folgende Personen erneut in den 

Aufsichtsrat zu wählen: 

 

a) Herrn Dr. Michael Peter Ruoff, Rechtsanwalt, wohnhaft in München 

b) Herrn Dr. Florian Holzapfel, Geschäftsführer der HOF4Y, Kleinmachnow, 

wohnhaft in Kleinmachnow 

c) Herrn Dr. Florian Kainzinger, Geschäftsführer der Think.Health GmbH, Berlin, 

wohnhaft in Berlin; 

 

Die Bestellung erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 

28. Juni 2023 und bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 

der Mitglieder des Aufsichtsrats für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der 

(neuen) Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die (neue) Amtszeit 

beginnt, nicht mitgerechnet wird. 

 

2. Die Amtszeit von Herrn Patrick Nikolas Hoffmann als Mitglied des Aufsichtsrats endet 

erst mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats 

für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt (wobei das 

Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird). Es ist jedoch 

bislang nicht höchstrichterlich geklärt, ob für die unterjährige Bestellung eines Mitglieds 

des Aufsichtsrats aufgrund einer Erweiterung des ersten Aufsichtsrats einer 

dualistischen SE die Regelung des § 30 Abs. 3 Satz 1 AktG entsprechende Anwendung 

findet und auch die Amtszeit eines solchen Aufsichtsratsmitglieds mit Beendigung der 

Hauptversammlung endet, die über die Entlastung für das erste Geschäftsjahr 

beschließt. 
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Der Aufsichtsrat schlägt vor diesem Hintergrund vor, vorsorglich wie folgt zu 

beschließen: 

 

Die Bestellung von Herrn Patrick Nikolas Hoffmann, wohnhaft in München, 

Geschäftsführer der CDXX Vermögens- und Beteiligungs GmbH, Berlin durch die 

Hauptversammlung vom 30. Mai 2022 (Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 3) 

zum Mitglied des Aufsichtsrats für eine Amtszeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem 

Beginn der Amtszeit beschließt (wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 

nicht mitgerechnet wird), wird hiermit bestätigt. 

 

6. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats 

  

Gemäß § 18.1 der Satzung beschließt die Hauptversammlung über die Höhe der Vergütung 

des Aufsichtsrats.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsratsmitgliedern für die Dauer ihrer 

Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine jährliche feste Vergütung in Höhe von EUR 20.000,00 

netto pro Aufsichtsratsmitglied zu bewilligen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält den 

doppelten, sein Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag. 

 

Für das am 31. Dezember 2022 endende Rumpfgeschäftsjahr wird allen Aufsichtsratsmit-

gliedern eine Vergütung lediglich zeitanteilig ab dem 1. Juli 2022 gezahlt.  

 

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten 

(Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie Mitglieder 

der Geschäftsleitung und Arbeitnehmer der Gesellschaft bzw. verbundener 

Unternehmen (Cantourage Aktienoptionsplan 2023) und über die Schaffung eines 

Bedingten Kapitals 2023/I zur Bedienung des Cantourage Aktienoptionsplans 

2023 sowie über eine entsprechende Satzungsänderung 

 

Unsere Gesellschaft braucht motivierte Mitarbeiter. Denn diese sind eine der wesentlichen 

Voraussetzungen für den Erfolg eines Unternehmens. Mit Aktienoptionen (Bezugsrechten auf 

Aktien) kann unsere Gesellschaft eine solche Motivation unterstützen. Mitarbeiter erhalten 

einen Anreiz, den Aktienkurs der Gesellschaft – und damit den Wert des Unternehmens – zu 

steigern. Auch können wir so unseren Mitarbeitern attraktive Rahmenbedingungen bieten. 

Eine mittel- bis langfristige Vergütungskomponente, wie sie die Gewährung von Aktien-

optionen darstellt, dient daher sowohl der Anwerbung leistungsbereiter Mitarbeiter als auch 

der Bindung der Mitarbeiter an die Gesellschaft.  
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Darüber hinaus fordert das Aktiengesetz für die Vergütungsstruktur von Vorstandsmitgliedern 

börsennotierter Unternehmen eine Ausrichtung an der nachhaltigen Unternehmensentwick-

lung. Die Gewährung von Aktienoptionen gilt in diesem Zusammenhang als sinnvoller Ver-

gütungsbestandteil. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat halten es daher für erforderlich, die Vergütung des Vorstands und 

der Mitarbeiter der Gesellschaft bzw. der verbundenen Unternehmen durch die Ausgabe von 

Aktienoptionen zu ergänzen. Deswegen soll ein Aktienoptionsplan, der „Cantourage Aktien-

optionsplan 2023“, eingeführt werden, wozu u.a. auch ein entsprechendes bedingtes Kapital 

geschaffen werden muss. Somit besteht die Möglichkeit für den Vorstand, die Geschäfts-

leitung verbundener Unternehmen sowie die Mitarbeiter der Gesellschaft und der verbunden-

en Unternehmen, Aktienoptionen zu erwerben. Dies ist nicht nur im Interesse der Berechtigten, 

sondern auch – wie oben erwähnt – im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

 

1. Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 27. Juni 2028 (einschließlich) mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats bis zu 1.000.000 Bezugsrechte („Aktienoptionen“), die insgesamt 

zum Bezug von bis zu 1.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft 

mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils EUR 1,00 

(„Cantourage-Aktie“) berechtigen, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 

(„Cantourage Aktienoptionsplan 2023“) auszugeben. Soweit Aktienoptionen an Mit-

glieder des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden, gilt diese Ermächtigung 

allein für den Aufsichtsrat. Ein Bezugsrecht der Aktionäre besteht nicht.  

 

Für die Ausgabe der Aktienoptionen und deren Ausübung im Rahmen des Cantourage 

Aktienoptionsplans 2023 gilt Folgendes:  

 

a) Kreis der Bezugsberechtigten/Aufteilung der Bezugsrechte 

 

Aktienoptionen dürfen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Arbeit-

nehmer der Gesellschaft sowie an die Mitglieder der Geschäftsleitung und 

Arbeitnehmer von verbundenen in- und ausländischen Unternehmen ausgegeben 

werden. Der genaue Kreis der Berechtigten sowie die Anzahl der ihnen jeweils zu 

gewährenden Aktienoptionen werden durch den Vorstand der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt. Soweit Mitglieder des Vorstands der 

Gesellschaft Aktienoptionen erhalten sollen, obliegt diese Festlegung und die 

Entscheidung über die Ausgabe der Aktienoptionen unter Beachtung der Ange-

messenheitsvorgaben des § 87 AktG i.V.m. Art 9, 5 SE-VO ausschließlich dem 

Aufsichtsrat der Gesellschaft. 
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Das Gesamtvolumen der Aktienoptionen des Cantourage Aktienoptionsplans 

2023 verteilt sich auf die berechtigten Personengruppen wie folgt: 

 

• Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft erhalten höchstens insgesamt bis 

zu 250.000 Aktienoptionen (25 %); 

• Mitglieder der Geschäftsleitung von verbundenen in- und ausländischen 

Unternehmen erhalten höchstens insgesamt bis zu 150.000 Aktienoptionen 

(15 %); 

• Arbeitnehmer der Gesellschaft erhalten höchstens insgesamt bis zu 150.000 

Aktienoptionen (15 %); 

• Arbeitnehmer von verbundenen in- und ausländischen Unternehmen erhal-

ten höchstens insgesamt bis zu 450.000 Aktienoptionen (45 %). 

 

Die Bezugsberechtigung in einer Personengruppe schließt die Bezugsberech-

tigung in einer anderen Personengruppe aus, wobei die Zuordnung zu einer 

Personengruppe bei der jeweiligen Ausgabe von Aktienoptionen gemäß der vor-

stehenden Reihenfolge erfolgt. Die Berechtigten müssen zum Zeitpunkt der 

Gewährung der Optionen in einem ungekündigten Arbeits- oder Dienstverhältnis 

zur Gesellschaft oder zu einem verbundenen in- oder ausländischen Unternehmen 

stehen. 

 

Soweit Aktienoptionen aufgrund des Ausscheidens von Bezugsberechtigten aus 

der Gesellschaft bzw. verbundenen in- oder ausländischen Unternehmen der 

Gesellschaft innerhalb des Ermächtigungszeitraums kein Bezugsrecht mehr ge-

währen, darf eine entsprechende Anzahl von Aktienoptionen erneut ausgegeben 

werden. 

 

b) Ausgabe der Aktienoptionen 

 

Ab Eintragung des zur Sicherung des Cantourage Aktienoptionsplans 2023 

beschlossenen Bedingten Kapitals 2023/I im Handelsregister bis zum 27. Juni 

2028 (einschließlich) können Aktienoptionen an die Bezugsberechtigten innerhalb 

der Erwerbszeiträume gemäß lit. c) ausgegeben werden. 

 

Die Ausgabe der Aktienoptionen kann jährlich in einmaligen oder mehrfachen 

Tranchen erfolgen. Zur Vereinfachung der Berechnungen und Verwaltung der 

Aktienoptionen kann in den Bedingungen für den Cantourage Aktienoptionsplan 

2023 durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. – soweit Berech-

tigte Mitglieder des Vorstands sind – durch den Aufsichtsrat jeweils ein Tag eines 

Erwerbszeitraums einheitlich als Ausgabetag festgelegt werden („Ausgabetag“). 

 

c) Erwerbszeiträume 
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Aktienoptionen können an die Bezugsberechtigten ausgegeben werden 

 

• in den zwanzig Börsenhandelstagen, die dem Tag der Eintragung des 

bedingten Kapitals 2023/I nachfolgen, 

• in den zwanzig Börsenhandelstagen, die dem Tag der Bekanntgabe der 

Jahres- oder Halbjahresergebnisse nachfolgen und 

• in den zwanzig Börsenhandelstagen, die dem Tag der ordentlichen 

Hauptversammlung nachfolgen. 

 

Im Übrigen sind die sich aus allgemeinen Rechtsvorschriften (z.B. Marktmiss-

brauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014) ergebenden Beschränkungen zu beach-

ten, die im Einzelfall einer Ausgabe von Aktienoptionen entgegenstehen könnten. 

Soweit aufgrund allgemeiner Rechtsvorschriften eine Ausgabe innerhalb eines 

Erwerbszeitraums nicht möglich ist, kann entsprechend lit. k) bestimmt werden, 

dass der betreffende Erwerbszeitraum erst zehn Börsenhandelstage nach Wegfall 

der Beschränkung endet. 

 

Börsenhandelstage im Sinne des Cantourage Aktienoptionsplans 2023 sind die 

Tage, an denen an der Frankfurter Wertpapierbörse Cantourage-Aktien gehandelt 

werden. Sollte die Cantourage-Aktie nicht mehr an der Frankfurter Wertpapier-

börse gehandelt werden, ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bzw. 

– soweit Aktienoptionen von Mitgliedern des Vorstands betroffen sind – der 

Aufsichtsrat berechtigt, einen anderen, vergleichbaren Börsenplatz, an dem die 

Cantourage-Aktien gehandelt werden, als Ersatz festzulegen.  

 

d) Wartezeit für die erstmalige Ausübung, Laufzeit und Ausübungszeiträume 

 

Die Aktienoptionen können erstmals nach Ablauf einer Wartezeit von vier Jahren 

ab dem jeweiligen Ausgabetag ausgeübt werden, wobei die gesetzliche Vorschrift 

des § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG i.V.m. Art 9, 5 SE-VO beachtet werden muss. 

Insgesamt haben die Aktienoptionen eine Laufzeit von jeweils sechs Jahren ab 

dem Ausgabetag. Die Aktienoptionen verfallen nach Ablauf der Laufzeit 

entschädigungslos. 

 

Eine Ausübung der Aktienoptionen ist nach Ablauf der Wartezeit jeweils nur in 

folgenden Zeiträumen möglich („Ausübungszeiträume“): 

 

• in den zwanzig Börsenhandelstagen, die dem Tag der Bekanntgabe der 

Jahresergebnisse nachfolgen und 

• in den zwanzig Börsenhandelstagen, die dem Tag der Bekanntgabe der 

Halbjahresergebnisse nachfolgen. 
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Im Übrigen sind die sich aus allgemeinen Rechtsvorschriften (z.B. Markt-

missbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014) ergebenden Beschränkungen zu 

beachten, die im Einzelfall einer Ausübung von Aktienoptionen entgegenstehen 

könnten. Soweit aufgrund allgemeiner Rechtsvorschriften eine Ausübung inner-

halb eines Ausübungszeitraums nicht möglich ist, kann entsprechend lit. k) 

bestimmt werden, dass der betreffende Ausübungszeitraum erst zehn Börsen-

handelstage nach Wegfall der Beschränkung endet. 

 

e) Ausübungspreis 

 

Der bei der Ausübung der jeweiligen Aktienoption zu entrichtende Preis 

(„Ausübungspreis“) entspricht dem im nachfolgenden Absatz definierten 

Cantourage-Aktienkurs während der letzten 10 Börsenhandelstage vor dem 

jeweiligen Ausgabetag. Der Ausübungspreis entspricht jedoch mindestens dem 

auf eine Cantourage-Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der 

Gesellschaft (§ 9 Absatz 1 AktG, Art 9, 5 SE-VO).  

 

Als Cantourage-Aktienkurs im Sinne des Cantourage Aktienoptionsplans 2023 

gilt jeweils der volumengewichtete durchschnittliche Schlussauktionskurs der 

Cantourage-Aktie im Xetra-Handel der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main; 

die Gewichtung erfolgt anhand des Gesamthandelsvolumens der jeweiligen 

Börsenhandelstage im Xetra-Handel. Sollte die Cantourage-Aktie nicht mehr im 

Xetra-Handel gehandelt, im Xetra-Handel kein Schlusskurs mehr festgestellt oder 

der Xetra-Handel eingestellt werden, ist der Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats, bzw. – soweit Aktienoptionen von Mitgliedern des Vorstands betroffen 

sind – der Aufsichtsrat berechtigt, ein anderes, vergleichbares Nachfolgesystem, 

an dem die Cantourage-Aktie gehandelt wird, bzw. eine vergleichbare Kursfest-

stellung als Ersatz festzulegen. 

 

f) Allgemeine Ausübungsvoraussetzungen (Vesting) 

 

Jeder Inhaber einer Aktienoption kann nur die bereits unverfallbaren Aktien-

optionen ausüben. Für jedes begonnene Quartal eines Geschäftsjahres der 

Gesellschaft, in denen ein ungekündigtes Anstellungs- bzw. Dienstverhältnis mit 

der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen ab dem Ausgabetag 

besteht, werden 1/16 der dem Berechtigten an diesem Ausgabetag gewährten 

Aktienoptionen unverfallbar, frühestens jedoch nach einem Jahr (sogenanntes 

„Cliff“). Für Sonderfälle kann entsprechend lit. k) Abweichendes bestimmt werden.  

 

g) Erfolgsziel als besondere Ausübungsvoraussetzung 

 

Die Aktienoptionen können nur ausgeübt werden, wenn der Cantourage-Aktien-

kurs während der letzten 10 Börsenhandelstage vor dem Beginn des jeweiligen 
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Ausübungszeitraums („Vergleichspreis“) den Ausübungspreis um mindestens 

20 % übersteigt („Erfolgsziel“). Der 2. Absatz von lit. e) gilt entsprechend. 

 

 

 

h) Erfüllung der Aktienoptionen 

 

Jede Aktienoption, welche entsprechend den Bedingungen für den Cantourage 

Aktienoptionsplan 2023 ausgeübt wurde, berechtigt gegen Zahlung des Aus-

übungspreises zum einmaligen Bezug einer Cantourage-Aktie aufgrund des 

hierfür zu schaffenden Bedingten Kapitals 2023/I. Die neuen Cantourage-Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe 

noch kein Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn teil.  

 

Vor einem Ausübungszeitraum kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-

rats, bzw. – soweit Aktienoptionen von Mitgliedern des Vorstands betroffen sind – 

der Aufsichtsrat festlegen, dass an Stelle einer Lieferung und Schaffung neuer 

Cantourage-Aktien aufgrund des Bedingten Kapitals 2023/I mit schuldbefreiender 

Wirkung entweder eine entsprechende Anzahl an Cantourage-Aktien, welche die 

Gesellschaft als eigene Aktien besitzt, geliefert werden oder eine entsprechende 

Barzahlung erfolgt (zusammen „Alternativerfüllung“). Die Alternativerfüllung 

kann allgemein, für mehrere Ausübungszeiträume oder im Einzelfall bestimmt 

werden; über diese Festlegung sollen die Inhaber der Aktienoptionen rechtzeitig 

informiert werden.  

 

Sofern die Alternativerfüllung durch Barzahlung erfolgt, entspricht diese dem 

Unterschiedsbetrag zwischen dem Ausübungspreis und dem Vergleichspreis.  

 

Der Erwerb eigener Aktien zur Alternativerfüllung muss den gesetzlichen Vor-

gaben entsprechen; eine Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, Art. 9, 5 

SE-VO ist durch diesen Beschluss nicht erteilt.  

 

j) Anpassung bei Kapitalmaßnahmen/Verwässerungsschutz 

 

Falls die Gesellschaft während der Laufzeit von Aktienoptionen unter Einräumung 

eines unmittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts an ihre Aktionäre ihr Grund-

kapital durch Ausgabe neuer Aktien erhöht oder eigene Aktien veräußert oder 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. -pflichten 

begibt, können die Bedingungen für den Cantourage Aktienoptionsplan 2023 vor-

sehen, dass der Ausübungspreis und damit auch das Erfolgsziel angepasst wird. 

Die Bedingungen für den Cantourage Aktienoptionsplan 2023 können darüber 

hinaus eine Anpassung der Bezugsrechte für den Fall einer Kapitalerhöhung aus 

Gesellschaftsmitteln und Kapitalherabsetzung, im Falle einer Neustückelung der 
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Aktien (Aktiensplit) und Zusammenlegung von Aktien vorsehen. Auch im Falle 

einer Anpassung entspricht der Ausübungspreis mindestens dem auf eine 

Cantourage-Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der 

Gesellschaft (§ 9 Absatz 1 AktG, Art 9, 5 SE-VO).  

 

k) Regelung weiterer Einzelheiten 

 

Die weiteren Einzelheiten des Cantourage-Aktienoptionsplans 2023 werden durch 

den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. – soweit Aktienoptionen von 

Mitgliedern des Vorstands betroffen sind – durch den Aufsichtsrat in den Beding-

ungen für den Cantourage Aktienoptionsplan 2023 festgelegt. Zu den weiteren 

Regelungen gehören – soweit dies nicht bereits oben erwähnt wurde – 

insbesondere: 

 

• das Verfahren der Ausgabe/Gewährung und Ausübung der Aktienoptionen; 

• zusätzliche individualisierte Erfolgsziele; 

• die Festlegung zusätzlicher Ausübungszeiträume im Falle einer Übernahme 

der Gesellschaft bzw. der mit ihr verbundenen Unternehmen, einer 

Umstrukturierung der Gesellschaft oder des Konzerns, eines Abschlusses 

eines Unternehmensvertrages sowie für vergleichbare Sonderfälle; 

• Sonderregelungen bzgl. der allgemeinen Ausübungsvoraussetzungen (inkl. 

des Vestings) für den Todesfall, den Fall der Erwerbs- oder 

Berufsunfähigkeit, den Ruhestand, das einvernehmliche Ausscheiden, 

Kündigungen und andere Sonderfälle (einschließlich change of control bei 

der Gesellschaft); ebenso für den Fall, dass die Qualifizierung als 

verbundenes Unternehmen durch die Gesellschaft (z.B. durch Verkauf der 

Beteiligung) beendet wird; 

• Übertragbarkeit, Vererbbarkeit und Verbriefung der Aktienoptionen; 

• die Regelungen über Steuern und sonstige Abgaben. 

 

Soweit Mitarbeitern von verbundenen Unternehmen Aktienoptionen angeboten 

werden, werden die weiteren Einzelheiten durch den Vorstand der Gesellschaft 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Einvernehmen mit den für die Bestimmung 

ihrer Vergütung jeweils zuständigen Organen der verbundenen Unternehmen 

festgelegt. 

 

l) Berichtspflicht des Vorstands 

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden über die gewährten Aktienoptionen und 

die Ausnutzung von Aktienoptionen für jedes Geschäftsjahr nach Maßgabe der 

anwendbaren Vorschriften im Anhang zum Jahresabschluss, im Konzernanhang 

oder im Geschäftsbericht berichten. 
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2. Schaffung eines Bedingten Kapitals 2023/I 

 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 1.000.000,00 durch Ausgabe von 

bis zu 1.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2023/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von 

Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. Juni 

2023 gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 7 gewährt werden. Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Bezugsrechte, die 

im Rahmen des Cantourage Aktienoptionsplans 2023 begeben werden, von ihrem Recht 

zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur 

Erfüllung der Aktienoptionen keine eigenen Aktien liefert oder einen Barausgleich 

gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum 

Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am 

Gewinn teil. 

 

3. Satzungsänderung bzgl. des Bedingten Kapitals 2023/I 

 

§ 10 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  

 

„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.000.000,00 durch Ausgabe 

von bis zu 1.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2023/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der 

Erfüllung von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptver-

sammlung vom 28. Juni 2023 gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 7 

gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

die Inhaber der Bezugsrechte, die im Rahmen des Cantourage Aktienoptionsplans 

2023 begeben werden, von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft 

Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine 

eigenen Aktien liefert oder einen Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen 

vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch 

kein Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn teil. 

 

(2) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 10 Abs. 1 der Satzung 

entsprechend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle 

sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung vorzu-

nehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der Nicht-

ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf des 

Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des bedingten 

Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Bezugsrechten.“ 
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8. Beschlussfassung über die Ergänzung von § 21 (Ort und Einberufung) der 

Satzung 

  

Es sollen die Voraussetzungen für die Durchführung virtueller Hauptversammlungen nach 

Maßgabe des Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesell-

schaften geschaffen werden. Hierfür bedarf es einer Ergänzung der einschlägigen Satzungs-

regelung. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

§ 21.1 der Satzung wird um folgende Sätze 3 und 4 ergänzt: 

 

„§ 21 

Ort und Einberufung 

 

„21.1 […]. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 27. Juni 2028 die 

Hauptversammlung auch als Versammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung (virtuelle 

Hauptversammlung) einzuberufen sowie die Bestimmungen zum Umfang und 

zum Verfahren einer solchen virtuellen Hauptversammlung zu treffen. Diese 

werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.“  

 

 

 

II. 

 

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN UND WEITERE INFORMATIONEN 

 

Teilnahmerecht 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Haupt-

versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft anmelden und 

ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts nachweisen. Ein Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär gemäß 

§ 67c AktG reicht aus. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der 

Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Der Nachweis 

des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 7. Juni 2023, 00:00 Uhr (sog. 

Nachweisstichtag) zu beziehen und muss der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung 

unter der nachfolgenden Adresse bis spätestens 21. Juni 2023, 24:00 Uhr, zugehen: 

 

Cantourage Group SE 

c/o AAA HV Management GmbH 

Am Stadion 18-24 
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51465 Bergisch Gladbach 

E-Mail: Cantourage2023@aaa-hv.de 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die 

Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei aus-

schließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweis-

stichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall 

der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstich-

tag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz 

des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem 

Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den 

Umfang des Stimmrechts.  

 

Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die 

zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht 

teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die 

Dividendenberechtigung. 

 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft 

werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den recht-

zeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig eine Ein-

trittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihrem depotführenden Intermediär 

anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des 

maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesem Fall durch den depotführende Intermediär 

vorgenommen. 

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

 

Die Aktionäre können sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung des Stimmrechts 

durch Bevollmächtigte, z. B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine 

andere Person ihrer Wahl vertreten lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine 

fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach den vorstehenden Bestimmungen erfor-

derlich. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Schriftform oder der Textform (§ 126b BGB), wenn keine 

Vollmacht nach § 135 Aktiengesetz erteilt wird.  

 

Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 Aktiengesetz (Vollmachts-

erteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig 

Handelnde) ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Die 

mailto:Cantourage2023@aaa-hv.de
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Vollmachtserklärung muss vollständig sein und darf ausschließlich mit der Stimmrechtsaus-

übung verbundene Erklärungen enthalten. Aktionäre sollten sich in diesen Fällen mit dem zu 

Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abstimmen. 

 

Die Bevollmächtigung kann durch Vorweisen der Vollmacht in der Hauptversammlung oder 

durch die vorherige Übermittlung des Nachweises per Post oder per E-Mail an die folgende 

Adresse nachgewiesen werden: 

 

Cantourage Group SE 

c/o AAA HV Management GmbH 

Am Stadion 18-24 

51465 Bergisch Gladbach 

E-Mail: Cantourage2023@aaa-hv.de 

 

Dasselbe gilt für einen eventuellen Widerruf der Vollmacht. 

 

Bitte beachten Sie, dass zwar das Recht eines jeden Aktionärs besteht, mehr als eine Person 

zu bevollmächtigen, dass die Gesellschaft jedoch berechtigt ist, im Falle von mehreren bevoll-

mächtigten Personen eine oder mehrere von diesen zurückzuweisen. 

 

Die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung gilt automatisch als 

Widerruf der einem Dritten zuvor erteilten Vollmacht. 

 

Übersendungen, die postalisch erfolgen, müssen aus organisatorischen Gründen spätestens 

bis zum 26. Juni 2023, 24:00 Uhr, unter der vorstehend genannten Adresse zugehen. Eine 

Übermittlung per E-Mail ist bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. 

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

 

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, sich nach Maßgabe ihrer Weisungen durch von 

der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. 

Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie werden die Stimm-

rechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimm-

rechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall ausdrückliche und ein-

deutige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen 

ist die Vollmacht ungültig.  

 

Zu Anträgen, die in der Hauptversammlung ohne vorherige Ankündigung gestellt werden, 

werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten. 

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Vollmachten und 

Aufträge zur Ausübung des Frage- und Rederechts, zur Stellung von Anträgen oder zur Ein-

legung von Widersprüchen gegen die Hauptversammlungsbeschlüsse entgegen. 

 

mailto:Cantourage2023@aaa-hv.de
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Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen der Gesell-

schaft aus organisatorischen Gründen bis zum 26. Juni 2023, 24:00 Uhr, unter der im 

Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten“ genannten Adresse 

zugehen. Bis zu diesem Zeitpunkt können im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auf dem genannten 

Weg auch widerrufen oder geändert werden. 

 

Auch am Tag der Hauptversammlung können die Vollmachts- und Weisungserteilung an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie deren Änderung und Widerruf in Textform bis 

zum Beginn der Abstimmung an der Ein- und Ausgangskontrolle erfolgen.  

 

Im Übrigen gelten die Ausführungen zu dem Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Be-

vollmächtigten entsprechend. Eine rechtzeitige Anmeldung ist auch im Falle der Vollmachts- 

und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erforderlich. 

 

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gemäß Art. 56 S. 3 SE-VO i.V.m. § 50 Abs. 2 

SEAG  

 

Aktionäre, deren Anteil zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den an-

teiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 

Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 

Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich oder in elek-

tronischer Form gemäß § 126a BGB an den Vorstand der Cantourage Group SE zu richten 

und muss der Gesellschaft bis 24 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum Ablauf des 

3. Juni 2023, 24:00 Uhr, zugegangen sein. Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen 

an die folgende Adresse: 

 

Cantourage Group SE 

Feurigstraße 54 

10827 Berlin 

E-Mail: ir@cantourage.com 

 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG  

 

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand 

und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt übersenden. Gegenanträge 

müssen mit einer Begründung versehen werden. Wahlvorschläge bedürfen keiner Begrün-

dung. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an die nach-

folgende Anschrift der Gesellschaft zu richten: 

 

Cantourage Group SE 

Feurigstraße 54 

10827 Berlin 
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E-Mail: ir@cantourage.com  

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen nicht zugänglich ge-

macht werden.  

 

Die mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis zum 13. Juni 2023, 

24:00 Uhr, unter vorstehender Anschrift mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegang-

enen und zugänglich zu machenden Gegenanträgen und Wahlvorschläge von Aktionären 

sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter 

 

www.cantourage.com/investoren/hauptversammlung  

 

zugänglich gemacht, soweit die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur Zugänglich-

machung gemäß § 126 AktG bzw. § 127 AktG erfüllt sind. 

 

Veröffentlichungen auf der Internetseite  
 

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und 

Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen stehen auch auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter 

 

www.cantourage.com/investoren/hauptversammlung   

 

zum Download zur Verfügung.  

 

Information zum Datenschutz für Aktionäre 

 

Die Cantourage Group SE verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung 

folgende Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-

Mail-Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten 

(z.B. die etwaige Eintritts-Kartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn 

die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist.  

 

Die Cantourage Group SE ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre 

durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kate-

gorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen 

Daten können Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden.  

 

Für die Datenverarbeitung ist die Cantourage Group SE verantwortlich. Die Kontaktdaten des 

Verantwortlichen lauten:  

mailto:ir@cantourage.com
http://www.cantourage.com/
http://www.cantourage.com/
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Cantourage Group SE 

Feurigstraße 54 

10827 Berlin 

Telefax: 0049 (0)30 / 4701350 55 

E-Mail: datenschutz@lorop.de 

 

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weiterge-

geben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der 

Cantourage Group SE zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der 

Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversamm-

lungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienst-

leister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der 

Dienstleistung notwendig ist.  

 

Die oben genannten Daten werden nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei 

denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 

Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich.  

 

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, 

auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf Berich-

tigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich 

verarbeiteten Daten zu verlangen, und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbei-

teten bzw. zu langen gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegen-

stehen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns 

übergebene Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“).  

 

Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an:  

 

datenschutz@lorop.de 

 

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichts-

behörde. 

 

 

Berlin, im Mai 2023 

  

 

Cantourage Group SE 

Der Vorstand 


